
 Vereinbarung 

 
über die Übernahme, Unterhaltung und Erneuerung der LED-

Beleuchtungsanlage im Bereich der Wegeverbindung von Metjendorf nach 

Ofen über das ehemalige Fliegerhorstgelände 

 

 

 
zwischen 

 

 

1.  der Gemeinde Wiefelstede, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede,  

 

 vertreten durch: 

 

 Herrn Bürgermeister Jörg Pieper 

 

und 

 

2. dem Verein „Beleuchtung Ole Karkpadd e.V.“, Metjendorf, Metjengerdesweg 16,  

 26215 Wiefelstede,  

 

 vertreten durch: 

 

 Herrn 1. Vorsitzenden Hajo Kraß 

 

 

 

 

 

§ 1 

 

Mit der Auflösung des Fliegerhorstgeländes wurde in 2012 die alte Wegeverbindung ohne 

Beleuchtungsanlage als Fuß- und Radweg neu hergestellt und durch Widmung für die 

Öffentlichkeit freigegeben. 

 

Wegen der starken Frequentierung des Fuß- und Radweges wurde die Herstellung einer 

Beleuchtungsanlage von der Bevölkerung als dringend erforderlich angesehen, damit die 

Bürgerinnen und Bürger sich sicherer fühlen und die schnelle Verbindung über das 

Fliegerhorstgelände von Metjendorf nach Ofen auch im Dunkeln nutzen mögen. 

 

Die Herstellung der Beleuchtungsanlage mit LED Leuchtmitteln, finanziert aus Spenden-

mitteln, ist in 2017 durch eine durch den extra für die Realisierung dieser Maßnahme 

gegründeten Verein „Beleuchtung Ole Karkpadd e.V.“ beauftragte Fachfirma erfolgt. 

 

Die mängelfreie Abnahme ist gemeinsam mit der Gemeinde Wiefelstede vor der 

Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage am 21.09.2017 erfolgt. 

 

 



§ 2 

 

Nach betriebsfertiger DIN-gerechter Herstellung der Beleuchtungsanlage und mängelfreier 

Abnahme wird die Beleuchtungsanlage entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 

03.04.2017 von der Gemeinde Wiefelstede  ab der Inbetriebnahme am 26.09.2017 

unentgeltlich übernommen und als öffentliche Anlage dauerhaft betrieben. 

 

 

 

 

§ 3 

 

Die Gemeinde Wiefelstede übernimmt den Betrieb (Strom) und die Instandhaltung (Wartung, 

Inspektion und Instandsetzung) der Beleuchtungsanlage und trägt die Betriebs- und Instand-

haltungskosten ab Inbetriebnahme; auch zukünftige Erneuerungen gehen zu Lasten der 

Gemeinde Wiefelstede. 

 

Die Übernahme des Betriebes der Beleuchtungsanlage umfasst die Übernahme der laufenden 

Stromkosten. 

 

Die Wartung umfasst die zur Erhaltung des einwandfreien Zustandes und der Funktion der 

Beleuchtungsanlage regelmäßig erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Beseitigung 

von betriebsbedingten Verunreinigungen an den Anlagen selbst. 

 

Die Inspektion umfasst die regelmäßige Überprüfung der Beleuchtungsanlage auf einwand-

freien Zustand und richtige Funktion. 

 

Die Instandsetzung umfasst das Beseitigen von Störungen und Mängeln, das Liefern aller 

erforderlichen Ersatzteile und das Erneuern oder Ausbessern aller abgenutzten oder 

schadhaften Anlagenteile (Maßnahmen zur Rückführung in den funktionsfähigen Zustand), 

auch die Beseitigung der durch äußere Gewalt oder unsachgemäße Bedienung verursachten 

Schäden. 

 

Evtl. Erneuerungen umfassen die Grundüberholung der Beleuchtungsanlage; Anpassungen 

oder Änderungen aufgrund von Vorgaben neuer oder geänderter gesetzlicher Bestimmungen; 

Lieferung und Einbau zusätzlicher Einrichtungen und Teile. 

 

Evtl. technische Änderungen/Verbesserungen (z. B. Einbau von Bewegungsmelden u. ä.) zur 

Herstellung von Beleuchtungsabschnitten, Beleuchtungszeitveränderungen usw. können nach 

erfolgter Zustimmung durch den Gemeinderat vorgenommen werden, wenn die Finanzierung 

sichergestellt werden kann.  

 

 

§ 4 

 

Die Art und der Umfang der Beleuchtungsanlage ergeben sich aus den diesem Vertrag 

anliegenden Planunterlagen (Anlagen S.           ). 

 

Die Herstellungskosten der Beleuchtungsanlage betragen insgesamt                          €  

(s. Anlagen S.                 ). 

 



 

 

 

§ 5 

 

Die Laufzeit dieses Vertrages ist unbegrenzt. Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

 

Anlagen 

 

 

 

 

 

26215 Wiefelstede, den 

 

 

Gemeinde Wiefelstede    Verein „Beleuchtung Ole Karkpadd“ 

Der Bürgermeister     1. Vorsitzender 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Pieper                                                                        Kraß 

 

 

 

 

 

 

 


